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§ 33 BaSAG Zulässigkeit und Inhalt
einer Vereinbarung über

gruppeninterne finanzielle
Unterstützung
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1. (1)Die Vereinbarung über gruppeninterne finanzielle Unterstützung kann eine finanzielle Unterstützung der

Tochterunternehmen durch das Mutterunternehmen oder durch das EU-Mutterinstitut, des Mutterunternehmens

durch die Tochterunternehmen, des EU-Mutterinstituts durch die Mutterunternehmen oder durch die

Tochterunternehmen oder zwischen Tochterunternehmen der Gruppe, die Partei der Vereinbarung sind,

untereinander oder jede andere Kombination dieser Unternehmen vorsehen. Sie kann eine finanzielle

Unterstützung in Form eines Darlehens, einer Garantie, der Bereitstellung von Vermögenswerten zur

Verwendung als Sicherheit oder jede Kombination dieser Formen der finanziellen Unterstützung in einer oder

mehreren Transaktionen, einschließlich solcher zwischen dem Empfänger der Unterstützung und einem Dritten,

zum Inhalt haben.

2. (2)Erklärt sich ein Unternehmen einer Gruppe gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über gruppeninterne

finanzielle Unterstützung dazu bereit, einem anderen Unternehmen dieser Gruppe finanzielle Unterstützung zu

gewähren, so kann die Vereinbarung im Gegenzug eine Verpflichtung des empfangenden Unternehmens der

Gruppe enthalten, dass es seinerseits bereit ist, dem die finanzielle Unterstützung gewährenden Unternehmen

der Gruppe ebenfalls finanzielle Unterstützung zu gewähren.

3. (3)In der Vereinbarung über gruppeninterne finanzielle Unterstützung ist für alle auf ihrer Grundlage

durchgeführten Transaktionen festzulegen, welche Grundsätze bei der Berechnung der Gegenleistung zugrunde

zu legen sind. Zu diesen Grundsätzen gehört das Erfordernis, dass die Gegenleistung im Zeitpunkt der

Gewährung der finanziellen Unterstützung zu bestimmen ist. Die Vereinbarung, einschließlich der Grundsätze für

die Berechnung der Gegenleistung für die Gewährung der finanziellen Unterstützung und der übrigen

Bestimmungen der Vereinbarung, hat folgenden Grundsätzen zu entsprechen:

1. 1.Jede Partei muss die Vereinbarung aus freiem Willen abschließen;

2. 2.beim Abschluss der Vereinbarung und bei der Bestimmung der Gegenleistung für die Gewährung der

finanziellen Unterstützung müssen die Parteien in ihrem eigenen Interesse handeln, wobei direkte oder

indirekte Vorteile berücksichtigt werden können, die einer Partei infolge der Gewährung der finanziellen

Unterstützung erwachsen könnten;

3. 3.jeder Partei, die eine finanzielle Unterstützung gewährt, ist, bevor sie die Gegenleistung festlegt und die

Entscheidung über die Gewährung der finanziellen Unterstützung trifft, vollständiger Zugang zu allen

einschlägigen Informationen aller eine finanzielle Unterstützung empfangenden Parteien zu ermöglichen;

4. 4.bei der Festlegung der Gegenleistung für die Gewährung einer finanziellen Unterstützung können auch

solche Informationen berücksichtigt werden, die sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu derselben Gruppe im

Besitz der die finanzielle Unterstützung gewährenden Partei befinden und die auf dem Markt nicht

verfügbar sind;

5. 5.in den Grundsätzen für die Berechnung der Gegenleistung für die Gewährung der finanziellen

Unterstützung müssen die voraussichtlichen vorübergehenden Auswirkungen auf die Marktpreise, die sich

aufgrund von Ereignissen außerhalb der Gruppe ergeben, nicht berücksichtigt werden.

4. (4)Die Vereinbarung über gruppeninterne finanzielle Unterstützung kann nur geschlossen werden, wenn nach

Auffassung der jeweiligen zuständigen Behörden zum betreffenden Zeitpunkt keine der beteiligten Parteien die

Voraussetzungen für ein frühzeitiges Eingreifen erfüllt.

5. (5)Forderungen und andere Rechte aus einer Vereinbarung über gruppeninterne finanzielle Unterstützung

können nicht abgetreten werden. Dritte können keine Rechte aus einer Vereinbarung über gruppeninterne

finanzielle Unterstützung herleiten.
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